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Text 

Sechstes Hauptstück 

Selbstverwaltung 

A. Gemeinden 

Artikel 115. (1) Soweit in den folgenden Artikeln von Gemeinden die Rede ist, sind darunter die 
Ortsgemeinden zu verstehen. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich eine Zuständigkeit des Bundes festgesetzt ist, hat die 
Landesgesetzgebung das Gemeinderecht nach den Grundsätzen der folgenden Artikel dieses Abschnittes 
zu regeln. Die Zuständigkeit zur Regelung der gemäß den Art. 118, 118a und 119 von den Gemeinden zu 
besorgenden Angelegenheiten einschließlich eines allfälligen Ausschlusses des Instanzenzuges bestimmt 
sich nach den allgemeinen Vorschriften dieses Bundesverfassungsgesetzes. 

(3) Der Österreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund sind berufen, die 
Interessen der Gemeinden zu vertreten. 

Anmerkung 

ÜR: § 5 BVG, BGBl. Nr. 205/1962. 
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